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Nr.1 Fahrt nach Sainte-
Pazanne vom 20. – 25. 
August 2020 (45 Jahre 
Partnerschaft)

Das Partnerschaftskomitee, dass 
sich um die Beziehungen zu un-
serer französischen Partnergemeinde 
Sainte-Pazanne kümmert, lädt alle 
Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde Mertingen ein, das 45-jäh-

rige Bestehen der Partnerschaft in 
Frankreich mitzufeiern. Dafür or-
ganisiert das Partnerschaftskomitee 
vom 20. – 25. August 2020 eine Bus-
fahrt nach Sainte-Pazanne/Frank- 
reich. 

Bitte merken Sie sich den Termin 
vor und berücksichtigen dies bei Ih-
rer Urlaubsplanung 2020. Bei Inte-
resse oder Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an die Partnerschaftsko-
mitee-Vorsitzende, Frau Christine 
Riepold, Telefon: 0 90 78/ 10 26.

Nr. 2 Bekanntmachung nach 
§ 50 Abs. 5 des Bundes-
meldegesetzes über das 
Widerspruchsrecht gegen 
Melderegisterauskünfte 
an Parteien und Wähler-
gruppen

Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmel-
degesetzes (BMG) darf die Gemein-
de als Meldebehörde im Zusammen-

hang mit Wahlen und Abstimmungen 
den Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen Auskunft aus dem Melderegister 
über Vor- und Familiennamen, Dok-
torgrade und Anschriften von Wahl-
berechtigten erteilen, die nach ihrem 
Lebensalter bestimmten Gruppen 
zugeordnet werden (sog. Gruppen-
auskunft). Die davon Betroffenen 
haben das Recht, der Übermittlung 
ihrer Daten zu widersprechen. Die-
ser Widerspruch kann schriftlich 
oder mündlich bei der Meldebehör-
de eingelegt werden; er bedarf keiner 
Begründung, ist von keinen Voraus-
setzungen abhängig und gilt solange, 
bis er durch eine gegenteilige Erklä-
rung widerrufen wird. 

Die Gemeinde bzw. Meldebe-
hörde darf, falls einer Datenüber-
mittlung nicht widersprochen wur-
de, Daten nur in den sechs der Wahl 

oder Abstimmung vorausgehenden 
Monaten übermitteln.

Sie können sich schriftlich oder 
auch persönlich wie folgt mit uns in 
Verbindung setzen:
Gemeinde Mertingen
Bürgerbüro
Zimmer- Nr. 004
Telefon: 0 90 78/ 96 00 - 0
E-Mail:  
buergerbuero@mertingen.de

Nr. 3 Teenie-Treff
Der Teenie-Treff im Alten Kin-

dergarten, Schulweg 1 a, ist diesen 
Samstag geschlossen.

Das komplette Monatsprogramm 
findet ihr auf der Internetseite der 
Gemeinde Mertingen unter www. 
mertingen.de/Leben&Wohnen/ 
Für Jugendliche.

Nr. 4 Abfuhrtermine

Montag, 20.1.2020,   
Abholung Papiertonne (Gebiet 1)
Dienstag, 21.1.2020,   
Abholung Restmülltonne (Gebiet 2)
Donnerstag, 23.1.2020,   
Abholung Biotonne (Gebiet 2)
Freitag, 24.1.2020,   
Abholung Biotonne (Gebiet 1)

Nr. 5 Recyclinghof Mertingen 
Der Recyclinghof an der Lauter-

bacher Straße ist am Samstag von 
10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Nr. 6 Grüngutanlieferung
Das Grüngut wird zu folgenden 

Zeiten bei der Biogasanlage BENC 
KG, Zur Königsmühle 3, angenom-
men:
Montag 
bis Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Samstag  8.00 – 12.00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen ist die 
Grüngutsammelstelle geschlossen.

Die Kosten der Grüngutentsor-
gung richten sich nach den Gebüh-
rensätzen des Abfallwirtschaftsver-
bandes Nordschwaben.

Nr. 7 Veranstaltungen  
der Mertinger Vereine

Mittwoch, 22.01.2020, 19.30 Uhr: 
Generalversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr Druisheim im 
Schützenheim Druisheim.

Weitere Termine finden Sie auf 
unserer Homepage unter  
www.mertingen.de und täglich un-
ter der Rubrik „Wohin heute“.

Nr. 8 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Albert Lohner 
Erster Bürgermeister
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Nr. 1 Sitzung des Stadtrates
Am Dienstag, 21. Januar 2020, 

19.00 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal die Sitzung des Stadtrates 
statt.

Tagesordnung:
1. Vorstellung und Informationen zu 

Skate- und Pumptrack-Anlagen 
2. Beschlussfassung zur Empfehlung 

des Stadtentwicklungsausschusses 
über Beitritt zum Projekt „Bayern 
summt“

3. Antrag aus der Stadtteilversamm-
lung in Rehau; Gewährung von 
Sitzungsgeldern für Ortssprecher 
bei Teilnahme an Stadtratssit-
zungen 

4. Antrag Familie Strasser, Karlsfeld 
auf Änderung der Einbezugssat-
zung „Kreuzgasse“ im Stadtteil 
Weilheim; Zulassung von 2 Voll-
geschossen in Form eines Walm-
daches 

5. Schreiben der Eheleute Andreas 
und Anna Roßkopf, Weilheim 
zur Herstellung der Erschlie-
ßungsstraße „Kreuzgasse“

6. Ergebnis der örtl. Rechnungsprü-
fung 2018 mit Beschlussfassung 
zur Feststellung und Entlastung 
nach Art. 102 Abs. 3 GO 
anschließend nichtöffentliche 

Sitzung

Nr. 2 Zeitpunkt der Unanfecht-
barkeit des Beschlusses 
über die verein-
fachte Umlegung „3. 
Bauabschnitt Osterholz 
III“ Gemarkung 
Monheim, Stadt 
Monheim

Bekanntmachung der Stadt Mon-
heim vom 14.1.2020

Gemäß § 83 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), in 
der jeweils geltenden Fassung, gibt 
die Stadt Monheim, Marktplatz 23, 
86653 Monheim, bekannt, dass der 
Beschluss zur vereinfachten Um-
legung „3. Bauabschnitt Osterholz 
III“ am 15. Januar 2020 unanfecht-
bar geworden ist.

Mit dieser Bekanntmachung wird 
gemäß § 83 Abs. 2 BauGB der bis-
herige Rechtszustand durch den im 
Beschluss über die vereinfachte Um-
legung vorgesehenen neuen Rechts-
zustand ersetzt. Die Bekanntma-
chung schließt die Einweisung der 
Eigentümer in die neuen Grenzen 
ein.

Die im Beschluss über die ver-
einfachte Umlegung festgesetzten 
Geldleistungen sind nunmehr zur 
Zahlung fällig. Die Stadt Monheim 
ist Gläubigerin und Schuldnerin der 
Geldleistungen und wird die Ab-
wicklung der Zahlungen gesondert 
regeln.

Die Stadt Monheim wird die Be-

richtigung des Grundbuchs veran-
lassen und die Berichtigung des Lie-
genschaftskatasters durchführen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung des Zeit-

punktes der Unanfechtbarkeit des 
Beschlusses über die vereinfachte 
Umlegung kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist bei der Stadt Monheim, 
Marktplatz 23, 86653 Monheim 
schriftlich oder zur Niederschrift 
einzureichen. Über den Antrag ent-
scheidet das Landgericht Augsburg, 
Kammer für Baulandsachen, Am Al-
ten Einlaß 1, 86150 Augsburg.

Der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung kann nicht vor Ablauf von 
drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs gestellt werden, außer 
wenn wegen besonderer Umstän-
de des Falls eine kürzere Frist ge-
boten ist. Der Antrag muss den Ver-
waltungsakt bezeichnen, gegen den 
er sich richtet. Er soll die Erklärung, 
inwieweit der Verwaltungsakt ange-
fochten wird, und einen bestimmten 
Antrag enthalten. Er soll die Gründe 
sowie die Tatsachen und Beweismit-
tel angeben, die zur Rechtfertigung 
des Antrags dienen.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 3 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist bis Ende 
März 2020 geschlossen.

Nr. 4 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis Febru-
ar am Samstag von 9.00 bis 12.00 
Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 5 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürnber-

ger Straße ist bis Februar am Sams-
tag von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim (Stadt Monheim sowie 

die Gemeinden Buchdorf, 
Daiting, Rögling und 

Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

B) GEMEINDE DAITING 

Nr. 1  Abstimmungsbekannt-
machung für den Bürger-
entscheid am Sonntag, 
16.2.2020

1. Am Sonntag, 16.02.2020 findet 
ein Bürgerentscheid zu folgenden 

Fragestellungen statt: 
Sind Sie dafür, dass auf dem 
Gemeindegebiet Daiting keine 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen 
errichtet werden?
Die Abstimmung dauert von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Das Stimmrecht kann nur ausü-
ben, wer in das Bürgerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Abstim-
mungsschein hat.
2.1  Die Gemeinde ist in 1 allgemei-

nen Stimmbezirk eingeteilt.  
In den Abstimmungsbenach-
richtigungen, die den Stimm-
berechtigten bis spätestens 
26.01.2020 übersandt wor-
den sind, sind der Stimmbe-
zirk und der Abstimmungs-
raum angegeben, in dem die 
Stimmberechtigten abstim-
men können. Sie enthalten ei-
nen Hinweis, ob der Abstim-
mungsraum barrierefrei ist. 
Außerdem erhalten sie einen 
Vordruck für einen Antrag auf 
Erteilung eines Abstimmungs-
scheins.

2.2  Die Gemeinde ist in keine 
Sonderstimmbezirke einge-
teilt.

3. Wer in einem Bürgerverzeich-
nis eingetragen ist und keinen Ab-
stimmungsschein besitzt, kann 
nur in dem Stimmbezirk abstim-
men, in dessen Bürgerverzeichnis 
er geführt wird.
Wer keine Abstimmungsbenach-
richtigung erhalten hat, aber 
glaubt, stimmberechtigt zu sein, 
muss Beschwerde gegen das Bür-
gerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Stimmrecht nicht ausüben 
kann.

4. Das Bürgerverzeichnis für die 
Stimmbezirke wird während der 
allgemeinen Dienststunden in 
der Zeit vom 27.01.2020 bis zum 
31.01.2020 im Rathaus Monheim, 
Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim, Marktplatz 23, Zimmer-Nr. 
2, (barrierefrei über Rathausrü-
ckgebäude) für Stimmberechtigte 
zur Einsicht bereithalten. Jeder 
Stimmberechtigte kann die Rich-
tigkeit oder die Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Bürger-
verzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Stimmbe-
rechtigter die Richtigkeit oder die 
Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Bürgerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder eine Unvollstän-
digkeit des Bürgerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Stimm-
berechtigten, für die im Meldere-
gister eine Auskunftssperre nach 
dem Meldegesetz eingetragen ist.

5. Die Abstimmenden haben ihre 
Abstimmungsbenachrichtigung 
oder ihren Abstimmungsschein 
und ihren Personalausweis, aus-
ländische Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis, oder 
ihren Reisepass zur Abstimmung 
mitzubringen.
Der Stimmzettel wird den Ab-
stimmenden beim Betreten des 
Abstimmungsraums ausgehän-
digt. Er muss von den Stimmbe-
rechtigten allein in einer Kabine 
des Abstimmungsraums gekenn-
zeichnet werden.
Die Durchführung der Abstim-
mung und die Feststellung des 

Abstimmungsergebnisses sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung 
der Abstimmung möglich ist.

6. Wer einen Abstimmungsschein be-
sitzt, kann das Stimmrecht ausü-
ben
a)  durch Stimmabgabe in jedem 

Abstimmungsraum der Ge-
meinde.

b) durch Briefabstimmung.
7. Einen Abstimmungsschein erhal-

ten auf Antrag
a)  Stimmberechtigte, die in 

einem Bürgerverzeichnis ein-
getragen sind.

b)  Stimmberechtigte, die in 
einem Bürgerverzeichnis nicht 
eingetragen sind, wenn

 –  sie nachweisen, dass sie 
ohne Verschulden die An-
tragsfrist für die Eintra-
gung in das Bürgerver-
zeichnis oder die Frist für 
die Beschwerde wegen der 
Richtigkeit oder der Voll-
ständigkeit des Bürgerver-
zeichnisses versäumt ha-
ben, oder

 –  ihr Stimmrecht erst nach 
Ablauf der vorstehend ge-
nannten Antrags- oder Be-
schwerdefristen entstanden 
ist, oder

 –  ihr Stimmrecht im Be-
schwerdeverfahren festge-
stellt worden ist und sie 
nicht in einem Bürgerver-
zeichnis eingetragen wur-
den.

8. Der Abstimmungsschein kann bis 
zum 14.02.2020 spätestens 15:00 
Uhr im Rathaus Monheim, Ver-
waltungsgemeinschaft Monheim, 
Marktplatz 23, Zimmer-Nr. 2, 
(barrierefrei über Rathausrückge-
bäude)schriftlich oder mündlich, 
nicht aber telefonisch, beantragt 
werden. 
Der mit der Abstimmungsbenach-
richtigung übersandte Vordruck 
bzw. das auf der Rückseite der Ab-
stimmungsbenachrichtigung ab-
gedruckte Antragsformular kann 
verwendet werden.
In den Fällen der Nr. 7 Buchstabe 
b) können Abstimmungsscheine 
noch bis zum Abstimmungstag, 
15 Uhr, beantragt werden. Glei-
ches gilt, wenn bei nachgewie-
sener plötzlicher Erkrankung der 
Abstimmungsraum nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierig-
keiten aufgesucht werden kann.

9. Wer den Antrag für einen ande-
ren stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen gesonderten Voll-
macht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist.

10. Stimmberechtigte erhalten mit 
dem Abstimmungsschein zu-
gleich
–  den Stimmzettel,
–  einen Stimmzettelumschlag 

für den Stimmzettel,
–  einen Abstimmungsbriefum-

schlag für den Abstimmungs-
schein und den Stimmzette-
lumschlag mit der Anschrift 
der Behörde, an die der Ab-
stimmungsbrief zu übersen-
den ist,

–  ein Merkblatt für die Briefab-
stimmung.

11. Der Abstimmungsschein und 
die Briefabstimmungsunterlagen 
werden den Stimmberechtigten 
zugesandt. Sie können auch an 
die Stimmberechtigten persön-
lich ausgehändigt werden. Ande-
ren Personen dürfen der Abstim-

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

mungsschein, der Stimmzettel 
und die Briefabstimmungsun-
terlagen nur dann ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung 
zum Empfang durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird. Von der Voll-
macht darf nur Gebrauch ge-
macht werden, wenn die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als 
vier Stimmberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeinde vor 
der Aushändigung der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Die 
bevollmächtigte Person muss bei 
Abholung der Unterlagen das 
16. Lebensjahr vollendet haben; 
auf Verlangen hat sie sich aus-
zuweisen. Kann eine abstim-
mungsberechtigte Person infol-
ge einer Behinderung weder die 
Unterlagen selbst abholen noch 
einem Dritten eine Vollmacht er-
teilen, darf sie sich der Hilfe ei-
ner Person ihres Vertrauens be-
dienen. Diese hat unter Angabe 
ihrer Personalien glaubhaft zu 
machen, dass sie entsprechend 
dem Willen der abstimmungsbe-
rechtigten Person handelt.

12. Verlorene Abstimmungsscheine 
werden nicht ersetzt. Versichert 
eine stimmberechtigte Person 
glaubhaft, dass ihr der beantrag-
te Abstimmungsschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihr bis zum 
Tag vor dem Abstimmungs-
tag, 12 Uhr, ein neuer Abstim-
mungsschein erteilt werden.

13. Bei der Briefabstimmung müs-
sen die Stimmberechtigten den 
Abstimmungsbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Abstim-
mungsschein so rechtzeitig an 
die auf dem Abstimmungs-
briefumschlag angegebene Stel-
le einsenden, dass der Abstim-
mungsbrief dort spätestens am 
Abstimmungstag bis 18:00 Uhr 
eingeht. Er kann dort auch abge-

geben werden.
Nähere Hinweise darüber, wie 
die Briefabstimmung auszuüben 
ist, ergeben sich aus dem Merk-
blatt für die Briefabstimmung.

14. Die Briefabstimmungsvorstän-
de treten zur Ermittlung des 
Briefabstimmungsergebnisses 
um 17:00 Uhr im Briefwahl Dai-
ting, Musikheim, Natterholzer 
Straße 6, 86653 Daiting zusam-
men.
15. Grundsätze für die Kenn-
zeichnung des Stimmzettels:
Gewählt wird mit einem amtlich 
hergestellten Stimmzettel. Er ist 
als Muster anschließend an die-
se Bekanntmachung abgedruckt.
Jede stimmberechtigte Person 
hat eine Stimme.
Der Stimmzettel ist an der Stel-
le für die Stimmabgabe so anzu-
kreuzen, dass deutlich wird, wie 
die abstimmende Person ent-
schieden hat.
Der gekennzeichnete Stimmzet-
tel ist mehrfach so zu falten, dass 
der Inhalt verdeckt ist.

16. Die Stimmberechtigten können 
ihr Stimmrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Sind sie 
des Lesens unkundig oder wegen 
einer körperlichen Behinderung 
nicht in der Lage, ihr Stimm-
recht auszuüben, können sie sich 
der Hilfe einer Person ihres Ver-
trauens bedienen.

17. Wer unbefugt abstimmt oder 
sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis eines Bürgerentscheids her-
beiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§§ 108d, 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuchs).

13.1.2020
Wildfeuer 

Abstimmungsleiter


